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1

Übersicht:  Das Ordnen der Anspruchsgrundlagen 1. Teil

* §§ ohne Gesetzesangabe sind solche des BGB.

Das Ordnen der Anspruchsgrundlagen

Kommen innerhalb eines Zweipersonenverhältnisses für ein An-
spruchsziel mehrere Anspruchsgrundlagen in Betracht, so ist die Einhal-
tung der nachstehenden Prüfungsreihenfolge aus Gründen der logi-
schen Wechselwirkung und aus Konkurrenzfragen der einzelnen Nor-
men zueinander zu beachten:

I. Vertragliche Ansprüche
Setzen Vertragsschluss voraus (§§ 145 ff.*)
Einteilung in: Primäransprüche = Erfüllungsansprüche, z.B. § 433 
Abs. 1 und Abs. 2 und Sekundäransprüche, z.B. Schadensersatz-
ansprüche gemäß §§ 280–283 aufgrund von vertraglichen 
Pflichtverletzungen
Können als spezielle Grundlage für Ansprüche Auswirkungen für 
alle anderen Ansprüche haben

Vertrag kann „Auftrag“ i.S.d. §§ 677 ff. sein, GoA dann ausge-
schlossen
Vertrag kann Besitzberechtigung i.S.d. § 986 bilden, dingliche 
Ansprüche aus EBV dann ausgeschlossen
Vertrag kann deliktischen Verschuldensmaßstab ändern
Vertrag kann als Rechtsgrund Ansprüche aus ungerechtfer-
tigter Bereicherung ausschließen

II. Vertragsähnliche Ansprüche
Erfordern keinen Vertrag, wirken aber ähnlich wie vertragliche 
Ansprüche (z.B.: Schadensersatz wegen außervertraglicher 
Pflichtverletzung §§ 280 Abs. 1, 311 Abs. 2, 241 Abs. 2 [c.i.c.])
Anspruch aus Geschäftsführung ohne Auftrag (GoA §§ 677 ff.) 
kann Besitzberechtigung i.S.d. § 986 bilden, die Rechtswidrigkeit 
im Rahmen der Deliktsprüfung entfallen lassen, den deliktischen 
Haftungsmaßstab beeinflussen (vgl. § 680) oder kann den 
Rechtsgrund i.S.d. §§ 812 ff. bilden

III. Dingliche Ansprüche
Dienen dem Schutz und der Verwirklichung dinglicher Rechte, 
z.B. Herausgabeanspruch des Eigentümers gemäß § 985, Scha-
densersatzansprüche aus EBV, z.B. gemäß § 989
Schadensersatzansprüche des EBV (§§ 989 ff.) entfalten Sperr-
wirkung gegenüber dem Delikts- und Bereicherungsrecht 
(vgl. § 993 Abs. 1, letzter Halbs.).

IV. Deliktische Ansprüche (§§ 823 ff.)
Schutz des Einzelnen vor widerrechtlichen Eingriffen in seinen 
Rechtskreis, z.B. Schadensersatzanspruch gemäß § 823 Abs. 1

V. Ansprüche aus ungerechtfertigter Bereicherung (§§ 812 ff.)
Dienen der Rückgängigmachung ungerechtfertigter Vermö-
gensverschiebungen, z.B. Rückabwicklungsansprüche aus ei-
nem nichtigen Kaufvertrag gemäß § 812 Abs. 1 S. 1, 1. Var.

Deliktische und berei-
cherungsrechtliche An-
sprüche beeinflussen 
sich nicht; sie können 
auch in umgekehrter 
Reihenfolge geprüft 
werden.
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Übersicht:  Der vertragliche Anspruch auf Erfüllung1. Teil

Der vertragliche Anspruch auf Erfüllung

A. Anspruch entstanden

I. Einigung über die wesentlichen Vertragsbestandteile

1. Einigung unmittelbar zwischen Anspruchsteller und Anspruchs-
gegner durch Angebot und Annahme

2. Einigung mittelbar unter Einschaltung von Vertretern durch 
Angebot und Annahme

3. Wirksamwerden von Angebot und Annahme durch Abgabe und 
Zugang

II. Wirksamkeit der Einigung  keine rechtshindernden Einwen-
dungen

1. Geschäftsfähigkeit, §§ 104 ff.

2. Scheingeschäft, § 117

3. Form, §§ 125 ff.

4. Gesetzliches Verbot, § 134

5. Sittenwidrigkeit und Wucher, § 138

6. Anfechtung, §§ 142 ff.

7. Vertrag über künftiges Vermögen oder Nachlass, 
§ 311 b Abs. 2, Abs. 4

(8.Aufschiebende Bedingung, § 158)

B. Anspruch untergegangen  keine rechtsvernichtenden Ein-
wendungen

C. Anspruch durchsetzbar  keine rechtshemmenden Einwen-
dungen = Einreden

I. Einreden, die die Durchsetzung auf Dauer ausschließen 
(peremptorisch)  insbes. Verjährung, § 214

II. Einreden, die die Durchsetzbarkeit nur aufschieben (dilatorisch)

1. Stundung, vgl. § 205

2. Nicht erfüllter Vertrag, § 320

3. Zurückbehaltungsrecht, § 273

III. Von Amts wegen zu beachtende Durchsetzbarkeitshindernisse, 
§ 242
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 Tatbestand einer Willenserklärung 1. Teil

1. Teil: Tatbestand einer Willenserklärung

Tatbestand einer Willenserklärung

Äußerer Erklärungstatbestand Innerer Erklärungstatbestand

Der äußere Erklärungstatbestand wird durch 
normative Auslegung (§ 157) ermittelt (Aus-
nahme: natürliche Auslegung, vgl. § 133, bei 
nicht empfangsbedürftigen Willenserklärun-
gen), d.h., er muss objektiv schließen lassen 
auf:

Der innere Erklärungstatbestand muss spiegel-
bildlich dazu enthalten:

Handlungswille
nicht z.B. bei äußerer Gewalt

Handlungsbewusstsein
bei Fehlen keine WE (z.B. Fälschung)

Rechtsbindungswille
nicht bei invitatio ad offerendum
Vorverhandlungen
Gefälligkeiten – Abgrenzung:
– Gefälligkeit (unentgeltlich, kein Rechts-

bindungswille, kein Schuldverhältnis)
– Gefälligkeitsverhältnis (unentgeltlich, 

Rechtsbindungswille, Schuldverhältnis 
nur mit Sorgfaltspflichten)

– Gefälligkeitsvertrag (unentgeltlich, mit 
Rechtsbindungwillen, Schuldverhältnis 
mit Leistungs- u. Sorgfaltspflichten)

Hilferuf
Scheingeschäft

Erklärungsbewusstsein: 
Aktuelles Erklärungsbewusstsein (Bewusst-
sein, rechtsgeschäftlich tätig zu werden)
Bei Fehlen:

Nach h.M. reicht potenzielles Erklärungs-
bewusstsein aus (dieses liegt vor, wenn 
der Erklärende zumindest hätte wissen 
können, dass sein Verhalten als Willens-
erklärung aufgefasst wird).
Aber WE analog § 119 Abs. 1 anfechtbar

Bei Fehlen des potenziellen Erklärungs-
bewusstseins: WE nichtig

Geschäftswille
muss die wesentlichen Vertragsbestand-
teile (bestimmt oder zumindest bestimm-
bar) enthalten
kann weitere Vereinbarungen enthalten

Geschäftswille
Bei fehlendem oder abweichendem Ge-
schäftswillen ist zwar der Tatbestand einer 
WE gegeben, aber sie ist gemäß § 119 Abs. 1 
anfechtbar.

Zurechnung ohne inneren Erklärungs-
tatbestand
Liegt kein innerer Erklärungstatbestand 
(also mindestens Handlungsbewusstsein 
und potenzielles Erklärungsbewusstsein) 
vor, so wird

Bei bewusster Begebung einer Blankett-
urkunde mit Ausfüllungsermächtigung 
(analog § 172 Abs. 2)
Nach allg. Grundsätzen der Rechts-
scheinshaftung
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 Tatbestand einer Willenserklärung1. Teil

W könnte einen Anspruch gegenüber S auf Abnahme des Weines aus § 433
Abs. 2 haben.

A. Anspruch entstanden

Dazu müssten die Parteien sich mit dem Inhalt eines Kaufvertrags geeinigt
haben und der Einigung dürften keine Wirksamkeitshindernisse entgegen-
stehen.

I. Einigung i.S.d. § 433

In Betracht kommt hier eine Einigung zwischen S und W i.S.d. § 433 durch
zwei übereinstimmende Willenserklärungen in Form eines Angebots und
einer inhaltlich damit übereinstimmenden Annahme, §§ 145 ff.

1. Angebot des S

Hier könnte S dem W ein Angebot zum Abschluss eines Kaufvertrags nach
§ 433 unterbreitet haben. Durch ein Angebot wird einem anderen die
Schließung eines Vertrags derart angetragen, dass der Vertrag mit einem
bloßen „Ja“ des anderen zustande kommen kann. Ein Angebot setzt sich als
Willenserklärung aus einem äußeren (objektiven) und einem inneren (sub-
jektiven) Erklärungstatbestand zusammen.

a) Äußerer Erklärungstatbestand

Zunächst müsste der äußere Erklärungstatbestand gegeben sein. Dies ist
der Fall, wenn aus der Sicht eines objektiven Erklärungsempfängers neben
einem Handlungswillen des Erklärenden (= willensgesteuertes Tätigwer-
den) ein Rechtsbindungswille (= Wille, im rechtlich relevanten Bereich zu
handeln) sowie ein konkreter Geschäftswille erkennbar ist.
Das Heben der Hand gilt bei einer Versteigerung als Abgabe eines Ange-
bots. Ein verständiger Dritter in der Situation des Erklärungsempfängers W
durfte das Handheben daher als willensgesteuertes Tätigwerden verbun-
den mit dem Willen, im rechtlich relevanten Bereich zu handeln und getra-
gen vom konkreten Geschäftswillen zum Kauf des Weines deuten. Mithin
liegt der äußere Erklärungstatbestand vor.

b) Innerer Erklärungstatbestand

Fraglich ist jedoch, ob auch der innere Erklärungstatbestand vorliegt. 

Das ist der Fall, wenn das nach außen als Willenserklärung zu deutende
Verhalten des S ihm subjektiv auch als Willenserklärung zugerechnet wer-

Fall 1: Willenserklärung ohne Erklärungsbewusstsein
(Trierer Weinversteigerung)
(RGZ 26, 322 ff.; vgl. auch BGH 07.06.1984 – IX ZR 66/83,
BGHZ 91, 324 ff.@)

S besucht die Mosel und nimmt in Trier an einer Weinversteigerung teil.
Als er hinter dem Auktionator seinen alten Freund A stehen sieht, hebt
er erfreut die Hand, um auf sich aufmerksam zu machen. Daraufhin er-
teilt ihm der Auktionator W den Zuschlag, da – was S nicht bekannt ist –
bei der Trierer Weinversteigerung Gebote durch Handheben abgege-
ben werden. 

Muss S den Wein abnehmen?
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Fall 1: Willenserklärung ohne Erklärungsbewusstsein (Trierer Weinversteigerung) 1. Teil

den kann. Hierfür muss der Erklärende jedenfalls Handlungswillen (= wil-
lensgesteuertes Tätigwerden) und Erklärungsbewusstsein (= Bewusstsein,
in irgendeiner Weise rechtserheblich zu handeln) haben.

Fehlt der Geschäftswille 
im inneren Erklärungs-
tatbestand, so liegt zwar 
keine einwandfreie Wil-
lenserklärung vor; sie ist 
aber trotzdem existent. 
Dies ergibt sich aus 
§ 119 Abs. 1: Der Erklä-
rende will zwar in ganz 
bestimmter Weise 
rechtserheblich han-
deln, seine Erklärung 
deckt sich aber nicht mit 
seinem Geschäftswillen.
Die Willenserklärung 
besteht also, ist aber an-
fechtbar.

S war ortsfremd und mit den Versteigerungsgebräuchen nicht vertraut.
Das Heben der Hand war von ihm zum Zwecke des Grußes gewollt, erfolgte
jedoch nicht in dem Bewusstsein, in irgendeiner Weise rechtserheblich zu
handeln. Ihm fehlte daher das Erklärungsbewusstsein.
Die Folgen des Fehlens des Erklärungsbewusstseins sind indes umstritten.

aa) Willenstheorie

Nach einer Ansicht erfordert eine wirksame Willenserklärung Erklärungs-
bewusstsein, sonst ist sie gemäß § 118 analog nichtig.1 Dies wird damit be-
gründet, dass eine Anfechtung nach § 119 Abs. 1 nur möglich sei, wenn ei-
ne Willenserklärung abgegeben sei. Dies setze aber nach § 119 Abs. 1 vor-
aus, dass der Erklärende wenigstens Erklärungsbewusstsein habe. Hinzu
komme, dass nach § 118 letztlich eine Willenserklärung nichtig ist, bei der
der Erklärende immerhin die Möglichkeit erkennt, rechtserheblich zu han-
deln. Dasselbe müsse erst recht für eine Erklärung gelten, bei der der Erklä-
rende noch nicht einmal die Möglichkeit erkennt, rechtserheblich zu han-
deln. Zudem besage der Grundsatz der Privatautonomie, dass der Einzelne
über seine rechtlichen Verhältnisse selbst bestimmt. Dies sei aber gar nicht
möglich, falls der Einzelne sich nicht bewusst ist, dass sein Handeln „ir-
gendetwas rechtlich Erhebliches“ ist.
Hiernach liegt mangels Erklärungsbewusstseins des S der innere Erklä-
rungstatbestand nicht vor.

bb) Erklärungstheorie

Nach anderer Ansicht liegt bei Fehlen des Erklärungsbewusstseins nur
dann eine wirksame Willenserklärung vor, wenn sie als solche dem Erklä-
renden zugerechnet werden kann.2 Voraussetzung dafür ist, dass der Erklä-
rende bei pflichtgemäßer Sorgfalt hätte erkennen können, dass sein Ver-
halten als Willenserklärung zu deuten ist. Dies wird damit begründet, dass
zwischen dem, der rechtlich gar nichts will, also kein Erklärungsbewusst-
sein hat, und dem, der rechtlich etwas ganz anderes will und sich in einem
Inhaltsirrtum befindet, kein Unterschied bestehe. Schließlich wären beide
„bei der Abgabe einer Willenserklärung über deren Inhalt im Irrtum“ (§ 119
Abs. 1, 1. Var.). Das Fehlen des Erklärungsbewusstseins stelle daher einen
besonderen Fall des Inhaltsirrtums nach § 119 Abs. 1, 1. Var dar. Eine An-
fechtung müsse umso eher zulässig sein, je größer die Abweichung zwi-
schen Wille und Erklärung sei. Dies gelte nicht nur bei Abweichung von Ge-
schäftswille und Erklärung, sondern erst recht bei Abweichung von Erklä-
rungsbewusstsein und Erklärung und bei Abweichung von Handlungswille
und Erklärung.

Bei Beachtung pflichtgemäßer Sorgfalt hätte S sich über die Verhaltensre-
geln auf einer Auktion informiert und daher leicht erkennen können, dass
seine Handbewegung als Abgabe eines Gebots aufgefasst wird. Ihm ist

1 RGZ 68, 322, 324 f.; 79, 303, 305; 122, 138, 140 ff.; 157, 228, 233; Staudinger/Singer, Vorbem. zu
§§ 116–144 Rdnr. 37 ff.

2 BGHZ 91, 324; 329 f.; 152, 63, 70; Palandt/Ellenberger, Vorbem. zu § 116 Rdnr. 17; Habersack JuS
1996, 585.
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sein Verhalten somit als Willenserklärung zurechenbar, sodass trotz Feh-
lens des Erklärungsbewusstseins der innere Erklärungstatbestand nach
dieser Ansicht gegeben ist.

Merke: Sofern die An-
sichten zu unterschied-
lichen Ergebnissen füh-
ren, ist eine Streitent-
scheidung erforderlich!

cc) Stellungnahme

Aus Gründen des Verkehrs- und Vertrauensschutzes ist der Erklärungsthe-
orie zu folgen, da schließlich das Fehlverhalten nicht beim berechtigt ver-
trauenden Empfänger, sondern beim Erklärenden liegt. Er muss die Folgen
seines Fehlverhaltens durch Anfechtung beseitigen und ggf. den Vertrau-
ensschaden nach § 122 ersetzen. Auch aus der Privatautonomie folgt nicht
nur die Selbstbestimmung des Einzelnen, sondern auch die Verantwort-
lichkeit für sein Tun. Somit liegt der innere Erklärungstatbestand und damit
auch eine Annahme des S vor. Mithin haben W und S einen Kaufvertrag ge-
mäß § 433 geschlossen.

2. Annahme des W (+) wegen Zuschlags

II. Wirksamkeit der Einigung (+) mangels Anfechtungserklärung des S ge-
mäß § 143 Abs. 1
(S hätte seine Willenserklärung jedoch nach § 119 Abs. 1 mit der Folge des
§ 142 Abs. 1 anfechten können, da sein geäußerter Erklärungstatbestand nicht
mit der Äußerung übereinstimmt, die er mit dem Handheben abgeben wollte.)

B.  Anspruch nicht untergegangen (+)

C. Anspruch durchsetzbar (+)

Somit hat W gegenüber S einen Anspruch auf Abnahme des Weines aus
§ 433 Abs. 2.
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V könnte gegen K einen Anspruch auf Abnahme und Zahlung des Kaufprei-
ses aus § 433 Abs. 2 haben.

A. Anspruch entstanden

Dazu müssten die Parteien sich mit dem Inhalt eines Kaufvertrags geeinigt
haben und der Einigung dürften keine Wirksamkeitshindernisse entgegen-
stehen.

I. Einigung i.S.d. § 433

In Betracht kommt hier eine Einigung zwischen V und K i.S.d. § 433 durch
zwei übereinstimmende Willenserklärungen in Form eines Angebots und
einer inhaltlich damit übereinstimmenden Annahme, §§ 145 ff.

1. Angebot des V

Ein Angebot des V könnte bereits in der Präsentation des „Retro-Kronleuch-
ters“ im Internet liegen.
Durch ein Angebot wird einem anderen die Schließung eines Vertrags der-
art angetragen, dass der Vertrag mit einem bloßen „Ja“ des Anderen zu-
stande kommen kann. Ein Angebot setzt sich als Willenserklärung aus ei-
nem äußeren (objektiven) und einem inneren (subjektiven) Erklärungstat-
bestand zusammen. Der äußere Erklärungstatbestand liegt vor, wenn aus
der Sicht eines objektiven Erklärungsempfängers neben Handlungswillen
des Erklärenden (= willensgesteuertes Tätigwerden) ein Rechtsbindungs-
wille (= Wille, im rechtlich relevanten Bereich zu handeln) sowie ein konkre-
ter Geschäftswille erkennbar ist.
Ob das Einstellen der Ware bereits auf einen Rechtsbindungswillen schlie-
ßen lässt oder bloß als eine Aufforderung zur Angebotsabgabe (invitatio
ad offerendum) zu verstehen ist, ist im Wege der Auslegung zu ermitteln
(§§ 133, 157).

a) Internetseite als invitatio ad offerendum

Nach einer Ansicht besteht bei Warenanpreisungen im Internet kein Unter-
schied zu Schaufensterauslagen oder einer Zeitungsannonce, also zu den
klassischen Fällen der invitatio. Die Rechtsfigur der invitatio solle dem An-
bieter ermöglichen, die Bonität des Käufers zu prüfen, bevor er sich ver-

Fall 2: Invitatio ad offerendum

K vertreibt in seinem kleinen Laden Wohnaccessoires, die er regelmäßig
über das Internet bei entsprechenden Fachhändlern für Wohnzubehör
bestellt. So entdeckt er auf der Internetseite des V einen neuen „Retro-
Kronleuchter“ für 750 €, der gerade auf den Markt gekommen ist. Im
Online-Shop des V sind alle zum Verkauf stehenden Waren genau be-
schrieben und mit Preisen versehen. K füllt das zur Verfügung stehende
Bestellformular aus und sendet es per Mausklick als E-Mail an V. Nach-
dem V die E-Mail des K gelesen hat, holt er umgehend einen Leuchter
aus seinem Lager und übergibt diesen einem Paketdienst, der den
Leuchter prompt zum Laden des K bringt. K hat mittlerweile jedoch ei-
nen noch günstigeren Leuchter entdeckt und verweigert die Annahme.

V fragt sich, ob er die Abnahme des Leuchters und Zahlung des Kauf-
preises i.H.v. 750 € verlangen kann.
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traglich binde. Wäre die Internetseite ein verbindliches Angebot, läge in
der Formularbestellung seitens des Kunden die Annahme. Der Kaufvertrag
wäre ohne eine Überprüfungsmöglichkeit durch den Verkäufer hinsichtlich
der Zahlungsfähigkeit des Kunden zustande gekommen. Darüber hinaus
wäre der Anbieter in diesem Fall verpflichtet, an den Kunden zu liefern,
auch wenn sein Warenvorrat bereits erschöpft wäre (Gefahr der Doppel-
verpflichtung). Bei einer invitatio hingegen bestünde für den Verkäufer die
Gelegenheit, die Lagerbestände zu überprüfen.

Demnach sei die Internetseite eines Anbieters als bloße invitatio ad offe-
rendum und nicht als verbindliches Angebot zu verstehen.3

b) Internetseite als bindendes Angebot

Eine andere Ansicht wendet sich gegen die pauschale Gleichbehandlung
von Schaufensterauslagen bzw. Zeitungsinseraten mit der Warenpräsenta-
tion im Internet. Eine invitatio liege nur vor, wenn der Vorbehalt fehlender
Verbindlichkeit ausdrücklich kenntlich gemacht werde (z.B. durch entspre-
chenden Vermerk). Nur so könne der Kunden die fehlende Bindungswir-
kung der Präsentation erkennen. Andernfalls dürfe er von einem verbindli-
chen Angebot ausgehen. Da es technisch möglich ist, Bestellungen aus
dem Online-Shop direkt mit den Lagerbeständen abzugleichen, sei – im
Unterschied zu den klassischen Fällen der invitatio – eine Überprüfung der
Verfügbarkeit durchaus möglich und daher werde so auch ein direkter Zu-
griff auf das Warenlager suggeriert. Darüber hinaus sei eine Bonitätsprü-
fung des Kunden bei den im Internet in der Regel verwendeten Zahlungs-
modalitäten wie Vorkasse, Nachnahme oder Kreditkartenzahlung von
vornherein entbehrlich.4

Mangels eines entsprechenden Vermerks auf die Unverbindlichkeit des
Angebots liegt nach dieser Ansicht aus Sicht eines objektiven Empfängers
bereits in der Präsentation ein Verkaufsangebot des V. 

c) Stellungnahme

Schon allein aus Gründen der Rechtssicherheit besteht auch im Internet
das Bedürfnis für die Rechtsfigur der invitatio ad offerendum. Selbst wenn
die Überprüfung der Liefermöglichkeit des Händlers durch Verknüpfung
der Internetseite mit der Datenbank seiner Lagerbestände technisch
machbar ist, so können jedoch während der Online-Bestellung gleichzeitig
anderweitige Kundenbestellungen (z.B. per Post oder Telefon) den Waren-
vorrat erschöpfen. Die Gefahr der Doppelverpflichtung bleibt also beste-
hen. Zudem ist die Bonitätsprüfung bei den im Internethandel üblichen
Zahlungsweisen keinesfalls entbehrlich, da es jedenfalls der Verifizierung
der mitgeteilten Daten (z.B. Kreditkartendaten) bedarf. Danach ergibt sich
aus der Sicht eines vernünftigen Erklärungsempfängers, dass V mit der Prä-
sentation noch kein verbindliches Verkaufsangebot abgeben will, sondern
den Kunden auffordert, ein Angebot abzugeben.

3 AG Butzbach NJW-RR 2003, 54; Palandt/Grüneberg § 312 b Rdnr. 4; Staudinger/Bork § 145
Rdnr. 9; Köhler/Arndt, Recht im Internet, S. 65; Woitkewitsch/Pfitzer MDR 2007, 61, 63.

4 Muscheler/Schewe Jura 2000, 565, 568; Kimmelmann/Winter JuS 2003, 532 f.

Vertragschluss bei Be-
stellungen im Inter-
net:

Die Präsentation 
von Artikeln stellt 
i.d.R. eine invitatio 
ad offerendum dar.

Die automatisierte 
Antwort-E-Mail ist 
i.d.R. bloß eine 
(Pflicht-)Mitteilung 
vom Antragsein-
gang (vgl. § 312 e 
Abs. 1 S. 1 Nr. 3), 
kann aber auch An-
nahmeerklärung 
oder neues Ange-
bot sein (vgl. § 150 
Abs. 2).

Sofern die Antwort-
E-Mail nur eine Mit-
teilung des Antrags-
eingangs ist, kommt 
der Vertrag erst mit 
der Lieferung der 
bestellten Ware zu 
den dann maßgebli-
chen Bedingungen 
zustande (vgl. BGH 
NJW 2004, 3699 ff. 
= RÜ 2005, 71 ff.).
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2. Angebot des K

In der Bestellung des K liegt ein Angebot auf Abschluss eines Kaufvertrags
über den Kronleuchter zum Preis von 750 €.

3. Annahme des V

V hat dieses Angebot nicht ausdrücklich angenommen, jedoch die Ware
dem Paketdienst zum Transport ausgehändigt. Damit bringt er konkludent
zum Ausdruck, das Angebot des K zu akzeptieren. Zwar bedarf die Annah-
meerklärung als empfangsbedürftige Willenserklärung grundsätzlich des
Zugangs bei K. Jedoch ist hier die Erklärung der Annahme nach der Ver-
kehrssitte nicht zu erwarten, da ein Kunde, der beim Versandhandel be-
stellt, nicht erwartet, dass der Verkäufer ihn vor Absendung der Ware noch
ausdrücklich über sein Einverständnis mit dem Angebot informiert. Der Zu-
gang ist daher ausnahmsweise nach § 151 entbehrlich.
Somit liegt eine Einigung zwischen K und V i.S.d. § 433 vor.

II. Wirksamkeit der Einigung (+)

B.  Anspruch nicht untergegangen (+)

C. Anspruch durchsetzbar (+)

Somit hat V gegen K einen Anspruch auf Abnahme und Zahlung des Kauf-
preises aus § 433 Abs. 2.
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